Kommunalwahl 2026 – Einordnung Mindestfahrpreise für Mietwagen (§ 51a PBefG)

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Vorfeld der Kommunalwahlen in Bayern am Sonntag, den 08. März 2026 möchten wir als regional verankertes Mobilitätsunternehmen die Haltung Ihrer Partei zu einem Thema erfragen, welches für uns und unsere Beschäftigten von erheblicher Bedeutung ist.

Die Firma ist ein Verkehrsunternehmen mit Betriebssitz in wo, wir betreiben derzeit Anzahl Fahrzeuge und beschäftigen Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die überwiegend in der Region wo leben und arbeiten.

Vor diesem Hintergrund betrifft uns die Frage der Einführung von Mindestbeförderungsentgelten für Mietwagen gemäß § 51a Personenbeförderungsgesetz (PBefG) unmittelbar. Aus unserer Sicht geht es dabei nicht um Marktabschottung oder Einschränkung des freien Wettbewerbs, sondern um die Sicherstellung fairer, ordnungsgemäßer und rechtmäßiger Wettbewerbsbedingungen.

Dem vorliegenden Schreiben haben wir ein kurzes Beiblatt zur Orientierung beigefügt. Dieses Beiblatt dient ausdrücklich nicht als Forderung und auch nicht als Fragebogen. 

Das Schreiben soll vielmehr:

· den rechtlichen Rahmen des § 51a PBefG erläutern, 
· die strukturellen Besonderheiten des Mietwagenverkehrs (z.B. Rückkehrpflicht, Preisautonomie, fehlende Beförderungspflicht) einordnen sowie aufzeigen, 
· warum aus Sicht von ordnungsgemäß arbeitenden Unternehmen Mindestfahrpreise ein Instrument sein können, um ruinösen Wettbewerb, unlautere Marktpraktiken und negative Auswirkungen auf den öffentlichen Personennahverkehr zu vermeiden.

Die dargestellten Argumente im Beiblatt sollen Ihnen eine sachliche Einordnung ermöglichen. Selbstverständlich sind Sie in Ihrer Antwort vollkommen frei, Sie können eigene Schwerpunkte setzen und auch andere oder abweichende Aspekte hervorheben.

Wir möchten Sie höflich um eine kurze Einschätzung bitten:

· Wie steht Ihre Partei grundsätzlich zur Einführung von Mindestbeförderungsentgelten für die Verkehrsform Mietwagen nach § 51a PBefG?
· Würde Ihre Partei die Verwaltung bei einer sachlichen Prüfung und Umsetzung einer solchen Regelung auf kommunaler Ebene unterstützen?
· Im Positivfall: wir würde eine solche Unterstützung aussehen?

Uns ist wichtig zu betonen, dass wir keine verbindlichen Zusagen erwarten. Ziel dieses Schreibens ist es, die grundsätzliche politische Haltung Ihrer Partei zu diesem bedeutsamen Thema kennenzulernen. 



Die eingehenden Rückmeldungen möchten wir transparent und sachlich gegenüber unserer Belegschaft, unseren Kollegen und in unserem wirtschaftlichen Umfeld kommunizieren. Ziel ist es, dass sich die Wählerinnen und Wähler aus unserem privaten und beruflichen Einflussbereich ein eigenes Bild machen können.

Für Ihre Zeit und Rückmeldung bedanken wir uns im Voraus. Gerne stehen wir auch für einen persönlichen Austausch oder ein Gespräch zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

